
Downloaded from Blogs on 20.04.2026 21:02h

By PwC Deutschland | 04. Oktober 2019

Unzulässigkeit des steuerlichen
Querverbunds wirkt auch bei
Beteiligung einer
Gebietskörperschaft an einer
Mitunternehmerschaft

Werden einzelne dauerdefizitäre Tätigkeitsfelder einer gewerblich
tätigen Personengesellschaft, an der eine Trägerkörperschaft als
Mitunternehmerin beteiligt ist, sowohl im Rahmen der
Einkünfteermittlung der Mitunternehmerschaft als auch für Zwecke der
Körperschaftsteuer als eigenständige Betriebe gewerblicher Art
behandelt, kann zur Ermittlung des Gewinns nicht ohne weiteres an
den entnommenen Gewinnanteil angeknüpft werden, wenn dieser auf
den Erträgen aus sämtlichen Tätigkeitsfeldern beruht. Die
ertragsteuerliche Einkünfteermittlung bei der Mitunternehmerschaft
und die Einkommensermittlung für die verschiedenen Betriebe
gewerblicher Art ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs für
die Ermittlung der kapitalertragsteuerpflichtigen
Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/227551/
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Voraussetzungen für einen zulässigen Querverbund lagen nicht vor

Im entschiedenen Fall war die Klägerin, eine kommunale Gebietskörperschaft, als alleinige Kommanditistin

an der Stadtwerke I-GmbH & Co. KG (KG) beteiligt. Die Tätigkeit der KG bestand aus den Sparten Strom-

und Wasserversorgung, Fernwärme, einem Fährbetrieb, Freibad, Hallenbad und Eisstadion. Die KG

erstellte für die Streitzeiträume 2003 bis 2005 handelsrechtliche Jahresabschlüsse mit Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung sowie Lageberichten, in die die Erträge und Aufwendungen aus sämtlichen Tätigkeiten

eingingen. Bei Feststellung der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse der KG wurden aufgrund von

Gesellschafterbeschlüssen Teile des Gewinns den Rücklagen der KG zugeführt, der verbleibende Betrag

wurde von der Klägerin entnommen. Ertragsteuerlich war der dauerdefizitäre Betrieb des Eisstadions ein

eigenständiger BgA. Die übrigen Tätigkeitsfelder der KG bildeten einen weiteren BgA (BgA Beteiligung). Die

Verluste aus dem Betrieb des dauerdefizitären Eisstadions wurden in der körperschaftsteuerlichen

Einkommensermittlung des BgA Beteiligung nicht erfasst, sondern eigenständig im BgA Eisstadion

veranlagt. Eine Zusammenfassung dieser beiden BgA für Zwecke der Körperschaftsteuer war unzulässig,

weil die Voraussetzungen für einen zulässigen Querverbund nicht vorlagen. Im Rahmen der gesonderten

und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der KG wurden die Erträge und Aufwendungen, die auf den

Betrieb des Eisstadions entfielen, ebenfalls von den Erträgen und Aufwendungen aus den übrigen Sparten

separiert.

Der BFH entschied, die Höhe des kapitalertragsteuerpflichtigen Gewinns des BgA Beteiligung entspreche

zwar grundsätzlich dem von der Klägerin aus der KG entnommenen Gewinnanteil. Der entnommene

Gewinnanteil sei im Streitfall zur Ermittlung des kapitalertragsteuerpflichtigen Gewinnanteils des BgA

Beteiligung aber um diejenigen Erträge zu erhöhen, die bei der Gewinnermittlung auf Ebene der KG die

Verluste aus dem Betrieb des Eisstadion ausgeglichen hätten. Wären auf Ebene der KG die Erträge aus

den übrigen Sparten der KG nicht mit dem Verlust aus dem Betrieb des Eisstadions verrechnet worden,

wären die zur Verlustdeckung verwendeten Beträge von der Klägerin zusätzlich aus der KG entnommen

worden und in den kapitalertragsteuerpflichtigen Gewinn eingegangen. Allein aufgrund der

Zusammenfassung sämtlicher Tätigkeiten auf Ebene der KG dürfe zu Lasten der

kapitalertragsteuerpflichtigen Bemessungsgrundlage kein Querverbund angenommen werden, der für

Zwecke der Körperschaftsteuer unzulässig sei. Nicht beanstandet hat der BFH, dass in die

kapitalertragsteuerpflichtige Bemessungsgrundlage des BgA Beteiligung nur der um die auf Ebene der KG

thesaurierten Mindestgewinne verminderte Gewinnanteil einging, da es sich insoweit um eine zulässige

Rücklagenbildung handele.
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